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I. Vorbemerkungen

§ Weiterentwicklung des HGB zur dauerhaften, vollwertigen 
aber kostengünstigeren und einfacheren Alternative zu den 
IFRS

§ Funktion des HGB zur Ausschüttungsbemessung und 
steuerlichen Gewinnermittlung wird beibehalten

§ Bürokratieabbau

§ Umsetzung von EU-Richtlinien
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§ Bundeskabinett hat Gesetzentwurf beschlossen

§ Bundesrat hat weitreichende Ergänzungs- und Änderungs-
wünsche in seiner Stellungnahme vom 4. Juli 2008 
angebracht

§ Gegenäußerung der Bundesregierung am 30. Juli 2008

I. Vorbemerkungen



9

II. Allgemeine Grundsätze der Rechnungslegung

1. Befreiung von der handelsrechtlichen
Buchführungs- und Bilanzierungspflicht 

§ Nicht kapitalmarktorientierte Einzelkaufleute

§ Umsatzerlöse         < T€ 500 und

§ Jahresüberschuss  < T€ 50 an 

§ zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren

§ Ausnahme: Neugründung 
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 HGB BilMoG 

Kleine KapG   

- Bilanzsumme <  4,015 Mio. € <  4,84 Mio. € 

- Umsatzerlöse <  8,03 Mio. € <  9,68 Mio. € 

- Arbeitnehmer <  50 <  50 

   

Mittelgroße KapG   

- Bilanzsumme <  16,08 Mio. € <  19,25 Mio. € 

- Umsatzerlöse <  32,12 Mio. € <   38,5 Mio. € 

- Arbeitnehmer <  250 <  250 

   

   
 

2. Schwellenwerte des § 267 HGB-E
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§ Schwellenwerte erstmals anzuwenden auf Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2007 beginnen; dabei sind zum 31. Dezember 
2007 und 31. Dezember 2006 bereits die erhöhten Schwellenwerte 
zu berücksichtigen

§ Mittelgroße KapG kann bereits zum 31. Dezember 2008 aus der 
Prüfungspflicht herausfallen

2. Schwellenwerte des § 267 HGB-E
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§ Nicht konzernrechnungslegungspflichtige, kapitalmarktorientierte
Unternehmen müssen ihren Jahresabschluss um eine Kapital-
flussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel erweitern.

§ Segmentberichterstattung fakultativ

3. Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses
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§ Nach §§ 246 Abs. 3, 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB-E sind Ansatz- und 
Bewertungsvorschriften beizubehalten

§ Ausnahme:  § 252 Abs. 2 HGB nur in begründeten 
Ausnahmefällen

4. Stetigkeit
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§ Vermögensgegenstände sind nur in der Bilanz aufzunehmen, wenn 
sie dem Eigentümer auch wirtschaftlich zuzurechnen sind. 
Schulden sind in der Bilanz des Schuldners aufzunehmen.

§ Zivilrechtliches und wirtschaftliches Eigentum ?

§ Wohl keine Änderung des bisherigen Rechtszustandes 

5. Vollständigkeitsgebot § 246 Abs. 1 Satz 2, 3 HGB-E
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Bisher: fifo, lifo, hifo, lofo, kifo

BilMoG: fifo, lifo (§ 256 Satz 1 HGB-E)

Steuerrechtlich:  lifo

International:      fifo

6. Verbrauchsfolgeverfahren
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§ Neuregelung in § 255 Abs. 2 HGB-E:

Herstellungskosten sind die Materialkosten, die Fertigungskosten
und die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der 
Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des 
Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die 
Fertigung veranlasst ist. 

7. Herstellungskosten
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8. Umgekehrte Maßgeblichkeit

Alte Rechtslage:

§ Handelsbilanz war Grundlage für die Steuerbilanz (§ 5 Abs. 
1 Satz 1 EStG). Steuerliche Wahlrechte waren in 
Übereinstimmung mit der Handelsbilanz auszuüben
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG).

§ Handelsrechtliche Öffnungsklauseln
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Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit und der folgenden 
Vorschriften des HGB:

§ 247 Abs. 3 HGB Steuerrechtliche Passivposten

§ 254 HGB Steuerrechtliche Abschreibungen

§ 273 HGB Sonderposten mit Rücklageanteil

§ 279 Abs. 2 HGB Abschreibungen

§ 280 Abs. 2, 3 HGB Wertaufholungen

§ 281 HGB Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften

8. Umgekehrte Maßgeblichkeit
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§ Steuerliche Wahlrechte können unabhängig von der Handelsbilanz 
ausgeübt werden

§ Latente Steuern

§ Einschränkung der Möglichkeiten für eine Einheitsbilanz

§ Abweichende Wertansätze sind steuerlich in ein besonderes, 
laufend zu führendes Verzeichnis aufzunehmen (§ 5 Abs. 1 EStG-E)

8. Umgekehrte Maßgeblichkeit
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Verzeichnis nach § 5 Abs. 1 EStG-E:

- Tag der Anschaffung / Herstellung

- Anschaffungs- und Herstellungskosten

- Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechtes

- Vorgenommene Abschreibungen

8. Umgekehrte Maßgeblichkeit
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Neuregelung der §§ 253 Abs. 3 und 4 HGB-E:

§ Abschreibungen wegen nur vorübergehender Wertminderung 
dürfen im Finanzanlagevermögen und nicht im Sachanlage-
vermögen vorgenommen werden.

§ Abschreibungen auf den niedrigeren Zukunftswert  und nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dürfen nicht mehr 
vorgenommen werden.

9. Außerplanmäßige Abschreibungen
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§ Nunmehr nach § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB-E: Allgemeine 
Zuschreibungspflicht bei Wegfall der Voraussetzungen für eine 
außerplanmäßige Abschreibung 

§ Zuschreibungsverbot nach § 253 Abs. 5 Satz 2 HGB-E für
den Goodwill. 

10. Wertaufholung
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§ 254 HGB-E:

Werden Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende 
Geschäfte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgesehene 
Transaktionen zur Absicherung von Zins-, Währungs- und 
Ausfallrisiken oder gleichartigen Risiken mit Finanzinstrumenten
zusammengefasst (Bewertungseinheit), sind § 249 Abs. 1, § 252 
Nr. 1, Nr. 3 und 4, § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 256a nicht 
anzuwenden, soweit der Eintritt der abgesicherten Risiken 
ausgeschlossen ist. 

11. Bewertungseinheiten
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§ Nach der Gesetzesbegründung handelt es sich um Klarstellung der 
bisherigen Bewertungspraxis, keine Änderung gewollt.

§ Neu ist der Begriff „mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgesehene 
Transaktion“ => Vorstufe zum schwebenden Geschäft, Abschluss 
eines Geschäftes muss quasi sicher sein, antizipative 
Bewertungseinheit.

§ Absicherung von Grundgeschäften durch Finanzinstrumente.

11. Bewertungseinheiten
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Formen von Bewertungseinheiten

- micro-hedge

- macro-hedge

- portfolio-hedge

Voraussetzung:

Nutzen- und Funktionszusammenhang, gleiche Laufzeit, gegenläufige 
Wertänderungen oder Zahlungsströme.

Nachweisliche Zusammenfassung und Dokumentation.

Nach Beratung im Bundesrat wieder Diskussion hinsichtlich einer 
weitergehenden Klarstellung der Anwendungsbereiche.

11. Bewertungseinheiten
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§ bewertungstechnisches „Einfrieren“ oder „Durchbuchen“

§ Anhangsangaben nach § 285 Nr. 23 HGB-E:

- Art der Bewertungseinheit 

- Abgesichertes Risiko

- Begründung warum das Risiko ausgeschlossen ist

11. Bewertungseinheiten

Bilanzielle Folgen der Bewertungseinheit:
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§ Grundlagen der Währungsumrechnung bislang aus GoB abgeleitet

§ § 256a HGB-E:

- Restlaufzeit > 1 Jahr: Devisenkassakurs
in den Grenzen des AK/HK-, Realisations-
und Imparitätsprinzipes

- Restlaufzeit < 1 Jahr: Devisenkassakurs

§ Rückstellungen, latente Steuern, zu Handelszwecken erworbene 
Finanzinstrumente: Neubewertung und Umrechnung mit dem 
Devisenkassakurs

12. Währungsumrechnung im Jahresabschluss
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III. Bilanzierung einzelner Vermögensgegenstände
und Schulden

§ § 255 Abs. 4 HGB wird gestrichen. Wahlrecht. Abschreibung zu 
mindestens einem Viertel oder voraussichtliche Nutzungsdauer. 

§ BilMoG: § 246 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit
§ 253 HGB Aktivierungspflicht

1. Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert
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§ „Fiktion der zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenstände“

§ Aktivierungsgebot, planmäßige Abschreibung über die 
voraussichtliche Nutzungsdauer, ggf. außerplanmäßige 
Abschreibung

§ Wertaufholungsverbot (§ 253 Abs. 5 HGB-E)

§ Gründe für eine Nutzungsdauer > 5 Jahre sind im Anhang 
anzugeben (§ 285 Nr. 13 HGB-E)

1. Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert
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§ Streichung des generellen Aktivierungsverbots für selbst 
geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens (§ 248 Abs. 2 HGB)

§ BilMoG: Aktivierungspflicht für selbst geschaffene immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Bilanzposten „Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte“
- Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten; nur

Entwicklungskosten aktivierungsfähig und –pflichtig (§§ 255
Abs. 2 Satz 2, 4, 255 Abs. 2a Satz 1 HGB-E), im Zweifel
Aktivierungsverbot

§ Vorlage des Bundesrates sieht Aktivierungswahlrecht vor

2. Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
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§ Ausschüttungssperre für selbst geschaffene aktivierte immaterielle 
Vermögensgegenstände (§ 268 Abs. 8 HGB-E)

§ Anhangsangaben: Gesamtbetrag der Forschungs- und 
Entwicklungskosten des Geschäftsjahres sowie davon auf selbst 
erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens entfallender Betrag, jeweils aufgegliedert in 
Forschungs- und Entwicklungskosten (§ 285 Nr. 22 HGB-E)

§ Ansatzverbote für selbst  geschaffenen Geschäfts- oder 
Firmenwert, Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder
vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände (§ 248 Nr. 4 
HGB-E)

§ Keine steuerlichen Konsequenzen, Aktivierungsverbot nach 
§ 5 Abs. 2 EStG

2. Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
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§ Aktivierungsvoraussetzungen:
- Erstellung eines Vermögensgegenstandes

(Vermögensgegenstand = einzeln verwertbar)
- Aktivierung von Entwicklungskosten

• Abgrenzung zu Forschung und Entwicklung:

- Forschung: Eigenständige planmäßige Suche nach neuen 
wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder
Erfahrungen allgemeiner Art, über deren technische
Verwertbarkeit und wirtschaftliche Erfolgsaussichten grund-
sätzlich keine Aussagen gemacht werden können
(§ 255 Abs. 2a Satz 3 HGB-E)

- Entwicklung: Anwendung von Forschungsergebnissen oder von
anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gütern oder Verfahren
oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfahren mittels
wesentlicher Änderungen (§ 255 Abs. 2a Satz 2 HGB-E)

• Aktivierungszeitpunkt: Während der Entwicklung, wenn mit hoher
Wahrscheinlichkeit Vermögensgegenstand entsteht

• Aktivierungsumfang: Sämtliche Entwicklungskosten 
• Aktivierung nur, wenn Entwicklungsbeginn nach dem 31. Dezember 2008

2. Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
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§ Folgebewertung: Allgemeine Vorschriften (§ 255 Abs. 3 HGB-E)
- planmäßige Abschreibung über Nutzungsdauer bei zeitlich

begrenzter Abschreibung 
- außerplanmäßige Abschreibung bei voraussichtlich dauernder

Wertminderung

§ Anwendungsfälle:
- Konzessionen, Patente, Urheberrechte, Nutzungsrechte,

geschützte Erfindungen, Lizenzen
- Software
- Web-Site

2. Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
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§ Vergleich mit IFRS:

- Grds. Ansatzpflicht für selbst erstellte immaterielle
Vermögensgegenstände 

- Ansatzverbote: identisch mit Ansatzverboten nach HGB

- Ansatzzeitpunkt: Erfüllung von bestimmten Aktivierungs-
kriterien (IAS 38.57)

- Umfang: Entwicklungskosten zu aktivieren ab Erfüllung
der Ansatzkriterien (später als nach HGB)

- Folgebewertung: Anschaffungskostenmodell oder Neube-
wertungsmethode (letztere hat kaum praktische Bedeutung)

2. Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
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§ § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB-E:

Zu Handelszwecken erworbene Finanzinstrumente 
sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert anzusetzen.

§ Definition: § 255 Abs. 4 HGB-E vgl. auch
§§ 268 Abs. 8, 340e Abs. 3 HGB-E

3. Zu Handelszwecken erworbene 
Finanzinstrumente
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Übersicht:

§ Definition von latenten Steuern

§ Abgrenzung der Differenzen

§ Beispiele

§ Bewertung von latenten Steuern

§ Ausweis von latenten Steuern

§ Änderungen in der Praxis

4. Latente Steuern
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Definition von latenten Steuern:
§ Nach § 274 HGB:

- Unzutreffender Steueraufwand in einem Geschäftsjahr
in der Handelsbilanz, weil das steuerliche Ergebnis vom
handelsrechtlichen Ergebnis abweicht und sich
in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich wieder
ausgleicht.

§ Nach dem BilMoG:
- Differenz zwischen dem handelsrechtlichen Wertansatz

der Vermögensgegenstände und Schulden im Einzel-/ 
Konzernabschluss im Vergleich mit den steuerlichen
Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren
voraussichtlich wieder ausgleichen.

4. Latente Steuern
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Aktive latente Steuern Passive latente Steuern

Handelsrechtliches Ergebnis         

<                 

zu versteuerndes Einkommen

§ Handelsrechtlich höhere 
Abschreibungen

§ Ansatzhöhe der 
Herstellungskosten

§ Firmenwert

§ Keine Aktivierung Disagio

§ Drohverlustrückstellungen

§ Zinsschranke

§ Pensionsrückstellungen

§ Ingangsetzungs- und 
Erweiterungsaufwendungen

§ Anwendung der FiFo-Methode

§ Steuerlich höhere
Abschreibungen

§ Selbst erstellte immaterielle 
Vermögensgegenstände

4. Latente Steuern

Handelsrechtliches Ergebnis                 

>

zu versteuernde Einkommen
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Aktivierungspflicht / Passivierungspflicht:
§ Einzelabschluss § 274 HGB:

- Aktive latente Steuern = Aktivierungswahlrecht
- Passive latente Steuern = Passivierungswahlrecht

§ Konzernabschluss § 306 HGB:
Ansatzpflicht von aktiven und passiven Steuern
§ 306 HGB

§ Voraussichtliche Änderungen durch das BilMoG:
Ansatzpflicht von aktiven und passiven Steuern
(Wahlrecht für aktive latente Steuern in Diskussion)

4. Latente Steuern
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Abgrenzung von Differenzen

„Grundvoraussetzung für latente Steuern ist der spätere 
Ausgleich der Abweichungen (Differenzen) zwischen dem 
handelsrechtlichen und dem steuerrechtlichen Wertansatz 
der Vermögensgegenstände und Schulden.“

Man unterscheidet:

- permanente Differenzen

- quasi-permanente Differenzen

- temporäre Differenzen

4. Latente Steuern
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Permanente Differenzen:

§ Sie gleichen sich im Zeitablauf nicht aus.

§ Sie entstehen z.B. durch Aufwand, der nicht steuerlich 
abzugsfähig ist.

§ Der Aufwand muss aber in der Handelsbilanz 
ausgewiesen werden. 

§ Sie fallen nicht unter § 274 HGB. Demnach 
verursachen sie keine latenten Steuern.

Beispiel: Steuerlich nicht abziehbare Betriebsausgaben

4. Latente Steuern
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Quasi-permanente Differenzen:

§ Beispiel:
- In der Handelsbilanz wurde ein Grundstück

außerplanmäßig abgeschrieben.
- In der Steuerbilanz wurde der vorherige Wertansatz

fortgeführt.

- Differenz löst sich erst durch den Verkauf aus.

§ Da sich die Differenz nicht automatisch ausgleicht, 
sondern zusätzliche Handlungen erforderlich sind, 
besteht gemäß derzeitiger HGB-Fassung keine 
Ansatzpflicht für latente Steuern

§ Durch die voraussichtliche Einführung des BilMoG fallen 
sie auch unter § 274 HGB und sind als latente Steuern zu 
erfassen

4. Latente Steuern
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Temporäre Differenzen:

§ Differenzen in den Wertansätzen von Vermögensgegen-
ständen und Schulden kehren sich in den kommenden 
Perioden um.

§ Für temporäre Differenzen sind latente Steuern zu 
berechnen. 

4. Latente Steuern
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Umsatzerlöse 200.000,00 €  Umsatzerlöse 200.000,00 € 

Aufwendungen 80.000,00 €  Aufwendungen 50.000,00 € 

Ergebnis 120.000,00 €  zv. EK 150.000,00 € 

Steuern (30%) 45.000,00 €  Steuern (30%) 45.000,00 € 

Jahresüberschuss 75.000,00 €  Steuerbilanzgewinn 105.000,00 € 

     

     

     

     

     

     

     

Beispiel aktive latente Steuern:

Handelsbilanz vorläufig Steuerbilanz

Da das Ergebnis der Steuerbilanz größer ist als das der 
Handelsbilanz, können sich aktive latente Steuern ergeben.

4. Latente Steuern
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Umsatzerlöse 200.000,00 €    

Aufwendungen 80.000,00 €    

Ergebnis 120.000,00 €    

Steuern (30%) 36.000,00 €    

Jahresüberschuss 84.000,00 €    

     

     

     

Wenn es sich nicht um permanente Differenzen handelt, ergibt sich 
folgender Buchungssatz:

Aktive latente Steuern € 9.000,00 an Steueraufwand € 9.000,00

In dieser Höhe ist dann eine Ausschüttungssperre zu bilden
(§ 268 Abs. 8 HGB-E)

Handelsbilanz

4. Latente Steuern
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Umsatzerlöse 200.000,00 €  Umsatzerlöse 200.000,00 €

Aufwendungen 100.000,00 €  Aufwendungen 150.000,00 €

Ergebnis 100.000,00 €  zv. EK 50.000,00 €

Steuern (30%) 15.000,00 €  Steuern (30%) 15.000,00 €

Jahresüberschuss 85.000,00 €  Steuerbilanzgewinn 35.000,00 €

    

    

    

    

    

    

    

Beispiel passive latente Steuern:

Handelsbilanz vorläufig Steuerbilanz

Da das Ergebnis der Steuerbilanz geringer ist als das der 
Handelsbilanz, können sich passive latente Steuern ergeben.

4. Latente Steuern
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Umsatzerlöse 200.000,00 €    

Aufwendungen 100.000,00 €    

Ergebnis 100.000,00 €    

Steuern (30%) 30.000,00 €    

Jahresüberschuss 70.000,00 €    

     

     

     

Wenn es sich nicht um permanente Differenzen handelt, ergibt sich 
folgender Buchungssatz:

Steueraufwand € 15.000,00 an Passive latente Steuern
€ 15.000,00

Hierdurch bildet sich eine „automatische“ Ausschüttungssperre.

Handelsbilanz

4. Latente Steuern
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Anschaffungskosten 
Grundstück  

  100.000 €  100.000 € 

außerplanmäßige 
Abschreibung 

   
-20.000 € 

  
0 € 

Ansatz   80.000 €  100.000 € 
      

Differenz der Ansätze   20.000 €   

Steuerlast hierauf  30% 6.000 €   
      

Folge      

Aktive latente Steuern 
(Bilanz) an Steuerertrag 
(GuV) 

   
 

6.000 € 

  

 

Beispiel quasi-permanente Differenz:

4. Latente Steuern

Handelsbilanz Steuerbilanz
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Einnahmen   50.000 €  50.000 € 

Aufwand außerplanmäßige 
Abschreibung 

   
-20.000 € 

  

Ergebnis   30.000 €  50.000 € 

Steueraufwand gem. Erklärung 30%   15.000 € 

Fiktiver Steueraufwand gem. 
Handelsbilanz 

  
9.000 € 

  

      

Buchung      

Steueraufwand an 
Steuerrückstellung 

  
-15.000 € 

 

Aktive Steuern (Bilanz) 
an Steuerertrag (GuV) 

  
   6.000 € 

  

Ergebnis Steueraufwandsaldo lt. 
GuV 

  
  -9.000 € 

  

 

Beispiel quasi-permanente Differenz:

4. Latente Steuern

Handelsbilanz Steuerbilanz
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Bewertung von latenten Steuern:

§ Abgrenzungsmethode
(deferral method)

§ Verbindlichkeitsmethode
(liability method) 

4. Latente Steuern
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Abgrenzungsmethode (deferral method):

§ Grundsätzlich erfolgt der Ansatz nach § 274 HGB GuV-orientiert 

§ Anlehnung an die dynamische Bilanztheorie

§ Ziel ist es den Steueraufwand periodengerecht abzubilden

§ Die Berechnung erfolgt mit den Steuersätzen, die am 
Abschlussstichtag gültig sind

4. Latente Steuern
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Verbindlichkeitsmethode (liability method):

§ Methode verfolgt den richtigen Ausweis von Vermögen
und Schulden

§ Anlehnung an die statische Bilanztheorie

§ Bei der Wahl der Steuersätze geht man von den geschätzten 
zukünftigen Sätzen im Zeitpunkt der Umkehrung der Differenz 
aus

§ In der Vergangenheit gebildete Abgrenzungsposten werden 
an Steuersatzänderung angepasst

§ Steuerliche Verlustvorträge sind in Höhe der innerhalb der 
nächsten fünf Jahre zu erwartenden Verlustverrechnung zu 
berücksichtigen

4. Latente Steuern
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Bewertung unter Berücksichtigung des BilMoG:

§ Anpassung an die Bewertung und Bilanzierung nach IRFS

§ Demnach erfolgt die Bewertung von latenten Steuern nach der 
liability method § 274 Abs. 2 HGB-E/§ 306 HGB-E

§ Keine Abzinsung (§ 274 Abs. 2 Satz 1 HGB-E)

4. Latente Steuern
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Aktive latente Steuern

§ als Abgrenzungsposten auf der Aktivseite mit entsprechender 
Bezeichnung gesondert auszuweisen

§ Erläuterung im Anhang erforderlich

§ Auflösung erfolgt, wenn Steuerentlastung eintritt bzw. nicht mehr 
mit ihr zu rechnen ist. 

Passive latente Steuern

§ Bildung einer Rückstellung

§ Gesonderter Ausweis in der Bilanz oder Erläuterung im Anhang

§ Auflösung erfolgt, wenn Steuerbelastung eintritt bzw. nicht mehr
mit ihr zu rechnen ist. 

Ausweis unter Berücksichtigung des BilMoG nach §§ 274, 306 HGB-E

4. Latente Steuern
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Ausweis in der Bilanz

§ Nach dem Bilanzierungsschema RegE sollen aktive und passive 
latente Steuern unter einem „Sonderposten eigener Art“ erfasst 
werden. 

§ Aktive = Nach § 265 Abs. 5 HGB-E soll ein Posten „D“
eingeführt werden

§ Passive = Ausweis erfolgt nach dem Rechnungsabgrenzungsposten 

Ausweis in der GuV

§ § 274 Abs. 2 Satz 4 HGB-E

§ Nach dem Posten „Steuern vom Einkommen und Ertrag“

§ „Latenter Steueraufwand“/„Latenter Steuerertrag“ oder „Latente 
Steuern“

Ausweis unter Berücksichtigung des BilMoG nach §§ 274, 306 HGB-E

4. Latente Steuern
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Ausweis im Anhang

§ Es bestehen Pflichtangaben für aktive und passive latente
Steuern gemäß § 284 HGB (Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden)

§ Ebenso kann man weitere freiwillige Angaben vornehmen

4. Latente Steuern

Ausweis unter Berücksichtigung des BilMoG nach §§ 274, 306 HGB-E
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§ Notwendigkeit einer vollständigen Gegenüberstellung von 
Vermögensgegenständen und Schulden handelsbilanziell und 
steuerbilanziell.

§ Prüfung der vorliegenden Verlustvorträge, in welchem Umfang sie 
innerhalb der nächsten fünf Jahre mit einem positiven zu versteuernden 
Einkommen zu verrechnen sind.

§ Prüfung der (latenten) Steuerrelevanz bei Konzernabschlussbuchungen.

§ Erstellung der Steuerbilanz muss zeitnah zum Abschluss erfolgen.

§ Latente Steuern gehören zu den zeitlich letzten Arbeiten im Abschluss.

§ Die Erstellung, Nachverfolgung und Dokumentation der latenten
Steuern bindet erhebliche Kapazitäten.

§ Latente Steuern zeigen künftige tatsächliche Steuereffekte auf.
Die Posten führen damit zu einer höheren Transparenz.

Änderungen für die Unternehmenspraxis:

4. Latente Steuern
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   Handelsbilanz Steuerbilanz 

Vorläufiger Verlust 01   -2.000.000 € -2.000.000 € 

Steuerentlastungspotenzial  30% 600.000 €  

Folge  (bei entsprechender künftiger 
     Ertragserwartung): 

   

     Aktive Steuern (Bilanz) an  
     Steuerertrag (GuV) 

  
600.000 € 

 

     

Handelsrechtliches Ergebnis 01  -1.400.000 €  

     

Ergebnis 02  1.500.000 € 1.500.000 € 

Fiktiverer Steueraufwand gem. Handelsbilanz 30% 450.000 €  

Steueraufwand gem. Erklärung 30%  60.000 € 

    

 

Beispiel bei Verlustvorträgen:

4. Latente Steuern
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Steueraufwand an Steuerrückstellungen  60.000 € 

Steueraufwand an aktive latente Steuern   390.000 € 

Ergebnis Steueraufwandsaldo lt. GuV  450.000 € 

   
 

Handelsbilanz

Buchung

4. Latente Steuern

Beispiel bei Verlustvorträgen:
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§ § 274 HGB-E braucht nur von mittelgroßen und großen 
Kapitalgesellschaften angewandt werden. 

§ Bei Nichtanwendung keine aktiven latenten Steuern, aber 
Abgrenzung nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB !

- aktive Latenzen und Verlustvorträge sind bei der Rückstellungs-
berechnung zu berücksichtigen

- nur timing differences

- Steuersatz bei Umkehr

- Abzinsung (§ 253 Abs. 2 HGB)

4. Latente Steuern
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5. Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwendungen

§ § 269 HGB wird aufgehoben. Es besteht ein 
Aktivierungsverbot wie auch in der Steuerbilanz.
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6. Aufwandsrückstellungen

§ Ansatzwahlrechte für nachzuholende Instand-
haltung innerhalb der Monate 4 – 12 des nächsten 
Geschäftsjahres (§ 249 Abs. 1 Satz 3 HGB) und 

§ Aufwandsrückstellungen (§ 249 Abs. 2 HGB) 
werden aufgehoben.
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7. Bewertung von Rückstellungen

HGB HGB-E

Betrag

Abzinsung

- Nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendiger Betrag 
(§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB)

- Preisverhältnis am Abschlussstichtag

- Erfüllungsbetrag

- Berücksichtigung künftiger
Preis- und Kostenstei-
gerungen/-minderungen

- Nur wenn Zinsanteil enthalten - Restlaufzeit > 1 Jahr

- Restlaufzeit entsprechender 
durchschnittlicher Marktzins-
satz der letzten 7 Jahre
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8. Pensionsrückstellungen

Bisher:
Steuerliche Bewertung nach § 6a EStG konnte in der Handelsbilanz 
übernommen werden

Neu:
§ Regelungen zur Bewertung von Rückstellungen gelten auch für 

Pensionsverpflichtungen (§§ 253 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 HGB-E)

Zu berücksichtigen sind:
-Wahrscheinliche Erhöhung von Renten und Gehältern
-Abzinsung zu Marktzinssatz

§ Kein bestimmtes versicherungsmathematisches Verfahren vorgesehen
§ Zuführung aufgrund der geänderten Bewertung kann in gleichmäßig 

bemessenen Raten bis 31. Dezember 2023 verteilt werden
(Art. 65 Abs. 2 EGHGB-E) 

Überblick
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8. Pensionsrückstellungen

Bisher:
§ Freie Auswahl (zwischen 3% und 6%)
§ Keine Orientierung am Kapitalmarktzinsniveau

Neu:
§ Verwendung eines laufzeitabhängigen durchschnittlichen 

Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre
(§253 Abs. 2 HGB-E)

§ Festlegung der Abzinsungssätze erfolgt durch Deutsche 
Bundesbank

§ Regelungen für Steuerbilanz bleiben unberührt
Konsequenz: Voraussichtlich deutlich höhere Bewertung der

Pensionsrückstellungen wegen tendenziell
niedrigerem Zinssatz

Abzinsungssatz
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8. Pensionsrückstellungen

Bisher:
Wahlrecht (h. M.)

Neu:

Zwingende Berücksichtigung von künftigen Preis- und Kosten-
steigerungen (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB-E)

Berücksichtigung von Lohn- und Gehaltssteigerungen 
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8. Pensionsrückstellungen

Bisher:
Saldierungsverbot von Vermögensgegenständen und Schulden im 
Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge

Neu:
§ Unter bestimmten Voraussetzungen Saldierungspflicht (§ 246 

Abs. 2 HGB-E) (z. B. Rückdeckungsversicherungen)
§ Gläubiger dürfen weder im Wege der Einzelvollstreckung noch 

im Wege der Insolvenz Zugriff auf „Pensions-Aktiva“ haben
§ Saldierungspflicht gilt auch für Erträge aus Planvermögen mit 

Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen

Ausweis Saldierung
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8. Pensionsrückstellungen

Neu:

Künftig sind Erträge aus Abzinsung unter dem Posten „Sonstige 
Zinsen und ähnliche Erträge“ und Aufwendungen gesondert unter 
dem Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auszuweisen
(§ 253 Abs. 2 Satz 4 HGB-E)

Ausweis Abzinsung
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8. Pensionsrückstellungen

§ Erhöhungsbetrag darf bis spätestens 31. Dezember 2023 
(ergebniswirksam) verteilt werden (Art. 65 Abs. 1 EGHGB-E)

Folge:

§ Mögliche Verteilung:

- Sofortige erfolgswirksame Zuführung
- Erfolgswirksame Zuführung über kürzeren Zeitraum
- Erfolgswirksame Zuführung bis 2023

§ Bei Anwendung der Verteilungsregel ist der Restbetrag im 
Anhang anzugeben (Art. 65 Abs. 2 EGHGB-E)

Verteilung des Zuführungsbetrages aufgrund geänderter 
Rückstellungsbewertung (Erhöhungsbetrag)
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8. Pensionsrückstellungen

Zwei Möglichkeiten:

I. Soweit in Zukunft Zuführungen in Höhe der Auflösung 
erforderlich werden, darf bisheriger Wertansatz beibehalten 
werden (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 EGHGB-E)

II. Wird von o. a. Wahlrecht kein Gebrauch gemacht, ist 
Auflösungsbetrag in Gewinnrücklagen einzustellen
(Art. 65 Abs.1 Satz 2 EGHGB-E)

Verteilung des Zuführungsbetrages aufgrund geänderter 
Rückstellungsbewertung (Auflösungsbetrag)
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8. Pensionsrückstellungen

Bisher:
Keine expliziten Angaben außerhalb der allgemeinen Vorschriften 
nach § 284 HGB notwendig

Neu:
§ Angabe des versicherungsmathematischen 

Berechnungsverfahrens
§ Grundlegende Annahmen der Berechnung, wie Zinssatz, 

erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen, Sterbetafel
§ Die Beträge der verrechneten Aktiva, Passiva, Erträge und 

Aufwendungen (§ 285 Nr. 24 HGB-E)

Anhang
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9. Ausstehende Einlagen

Nach § 272 Abs. 1 Satz 3 HGB-E nur noch
Nettomethode möglich:

„Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen sind 
von dem Posten „Gezeichnetes Kapital“ offen 
abzusetzen; der verbleibende Betrag ist als Posten 
„Eingefordertes Kapital“ in der Hauptspalte der 
Passivseite auszuweisen; der eingeforderte, aber noch 
nicht eingezahlte Betrag ist unter den Forderungen 
gesondert auszuweisen und entsprechend zu 
bezeichnen.“
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10. Ausweis der eigenen Anteile

§ 272 Abs. 1a und 1b HGB-E:

Nennbetrag offen vom gezeichneten Kapital absetzen. 
Differenz zu Anschaffungskosten mit frei verfügbaren 
Rücklagen verrechnen. Anschaffungsnebenkosten sind 
Aufwand.

Bei Verkauf ist der „Kauf“ rückgängig zu machen. Ein 
Veräußerungsgewinn ist in die Kapitalrücklage einzu-
stellen. Nebenkosten sind Aufwand. 
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IV. Anhangsangaben

§ 285 Nr. 3 HGB-E:

Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht in 
der Bilanz enthaltenen Geschäften, soweit das für die 
Beurteilung der Finanzlage notwendig ist.

Befreiung für kleine Kapitalgesellschaften
§ 288 Abs. 1 HGB-E

1. Außerbilanzielle Geschäfte
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§ Zweckgeschäfte, Offshore-Geschäfte, Factoring, 
Pensionsgeschäfte, dauerhafter Abgang von 
Vermögensgegenständen oder Schulden

§ Liquiditätslage

§ Keine Saldierung von Vor- und Nachteilen

§ § 285 Nr. 3a HGB-E (sonstige finanzielle Verpflichtungen) 
subsidiär gegenüber der Nr. 3

1. Außerbilanzielle Geschäfte
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„Zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen 
zustande gekommenen Geschäfte, soweit sie wesent-
lich sind, mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen, einschließlich Angaben zur Art der 
Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weitere 
Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage 
notwendig sind; 

ausgenommen sind Geschäfte mit und zwischen mittel-
oder unmittelbar in hundertprozentigem Anteilsbesitz 
stehenden in einen Konzernabschluss einbezogene 
Unternehmen;

2. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen
und Personen § 285 Nr. 2 HGB-E
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Angaben über Geschäfte können nach Geschäftsarten 
zusammengefasst werden, sofern die getrennte Angabe 
für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanzlage 
nicht notwendig ist.“

Befreiung für kleine Kapitalgesellschaften und 
mittelgroße Kapitalgesellschaften, die keine AG sind
(§ 288 HGB-E).

2. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen § 285 Nr. 2 HGB-E
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§ Angaben zu gehaltenen Anteilen oder Anlageaktien an 
inländischen oder vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen von mehr als 10% aufgegliedert nach 
Anlagezielen

§ Wert, Differenz zum Buchwert, Ausschüttung des 
Geschäftsjahres, Beschränkung der täglichen 
Rückgabemöglichkeit

§ Nicht rechtsfähige Vermögensmassen, die nach IFRS bei 
Erfüllung von Kontrollindikatoren zu konsolidieren sind

3. Anteile an Investmentvermögen
§ 285 Nr. 26 HGB-E
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§ § 285 Nr. 27 HGB-E:

„für nach § 251 unter der Bilanz ausgewiesene 
Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, die Gründe der 
Einschätzung des Risikos der Inanspruchnahme.“

§ Gründe warum nicht auf der Passivseite ausgewiesen, z. B. 
weil Risiko sich nicht konkretisiert hat.

4. Inanspruchnahme aus Eventualschulden
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§ § 285 Nr. 17 HGB-E:

Das von dem Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Abs. 1 Satz 
1 und 2 für im Geschäftsjahr erbrachte Leistungen berechnete 
Gesamthonorar, aufgeschlüsselt in das Honorar für:

a) die Abschlussprüfung

b) andere Bestätigungsleistungen

c) Steuerberatungsleistungen

d) sonstige Leistungen. 

5. Abschlussprüferhonorar
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§ Galt früher nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen

§ Befreiung für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften nach 
§ 288 HGB-E

§ Generelle Befreiung, wenn Angaben in einem 
Konzernabschluss enthalten

5. Abschlussprüferhonorar
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Latente Steuern: Erläuterung der ausgewiesenen
Posten (§ 274 Abs. 2 Satz 2 HGB-E)

Planmäßige Abschreibung
des Goodwill: Gründe für Nutzdauer > 5 Jahre

(§ 285 Nr. 13 HGB-E)

Entsprechenserklärung: Erklärung nach § 161 AktG abgegeben
und Ort der Einsichtsmöglichkeit
(§ 285Nr. 16 HGB-E)

6. Sonstige Anhangsangaben
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Finanzinstrumente: Angaben nach § 285 Nr. 18 HGB-E,
wenn Ausweis über dem
beizulegenden Zeitwert.

Angaben nach § 285 Nr. 20 HGB-E,
wenn Ausweis mit dem beizule-
genden Wert.

Pensionsrückstellungen: Angabe nach § 285 Nr. 24 HGB-E 
des Verfahrens und der grundlegenden
Annahmen der Berechnung

6. Sonstige Anhangsangaben
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Forschungs- und
Entwicklungskosten: Gesamtbetrag und aufgegliederte

Anteile, der auf selbst geschaffene
immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens entfällt
(§ 285 Nr. 22 HGB-E) 

Bewertungseinheiten: Art und Absicherung welcher Risiken
und inwieweit Eintritt der Risiken
ausgeschlossen (§ 285 Nr. 23 HGB-E)

6. Sonstige Anhangsangaben
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Planvermögen: § 285 Nr. 25 HGB-E:
Bei Verrechnung sind die
Anschaffungskosten und der
beizulegende Wert der verrechneten
Vermögensgegenstände, der
Erfüllungsbetrag der verrechneten
Schulden sowie die Aufwendungen
und Erträge anzugeben. 

Ausschüttungssperre: Angaben zu den Erträgen nach
§ 268 Abs. 8 HGB-E: Gesamtbetrag
und aufgegliedert nach den
Arten (§ 285 Nr. 28 HGB-E)

6. Sonstige Anhangsangaben
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§ § 289 Abs. 5 HGB-E:

Kapitalmarktorientierte Unternehmen haben im Lagebericht die 
wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanage-
mentsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu 
beschreiben.

1. Lagebericht

V. Lagebericht und Erklärung der Unternehmensführung
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Börsennotierte Aktiengesellschaften und  bestimmte 
Aktiengesellschaften, deren Aktien auf eigene 
Veranlassung im Freiverkehr gehandelt werden, müssen 
nach § 289a HGB-E innerhalb des Lageberichtes oder auf 
ihrer Internetseite eine Erklärung der Unternehmens-
führung aufnehmen. 

2. Erklärung zur Unternehmensführung
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§ Erklärung nach § 161 AktG zum Corporate Governance 
Kodex

§ Relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, 
die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt 
werden, nebst Hinweis wo diese öffentlich zugänglich sind.

§ Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie die Zusammensetzung und Arbeitsweise 
von deren Ausschüssen. 

2. Erklärung zur Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung beinhaltet:
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Bisher:
Unternehmen sind nach § 290 Abs. 1 HGB in den Konzernab-
schluss einzubeziehen, wenn sie unter der einheitlichen Leitung 
einer inländischen Kapitalgesellschaft (MU) stehen und diese eine 
Beteiligung nach § 271 Abs. 1 HGB an dem Unternehmen hält 
(TU; 20% Regelung).

Neu:
§ Das Erfordernis einer Beteiligung wird gestrichen

(§ 291 Abs. 1 HGB-E), entscheidend ist nur noch die 
einheitliche Leitung

§ Zweckgesellschaften (special purpose entities) sind in den 
Konzernabschluss einzubeziehen. 

1. Konzept der einheitlichen Leitung

VI. Konzernabschluss
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Bisher:
Konzernabschluss eines MU mit Sitz in Drittstaaten hat nur 
dann befreiende Wirkung nach § 292 Abs. 2 HGB, wenn der 
Abschlussprüfer eine gleichwertige Befähigung und der 
Konzernabschluss in einer entsprechenden Weise geprüft 
worden ist. 

Neu:
Konzernabschluss eines MU mit Sitz in Drittstaaten nur dann 
befreiende Wirkung, wenn der Abschlussprüfer aus dem 
Drittstaat entweder bei der Wirtschaftsprüferkammer in 
Deutschland eingetragen oder die Gleichwertigkeit der 
Abschlussprüfer anerkannt ist (§ 292 Abs. 2 Satz 2 und 3
HGB-E)

2. Befreiende Konzernabschlüsse
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  Summe 
in T€ 

Konsolidiert 
in T€ 

Bilanzsumme neu >  21.000 >  19.250 

 alt >  19.272 >  16.060 
    

Umsatz neu >  42.000 >  38.500 

 alt >  38.544 >  32.120 
    

Arbeitnehmer 
(unverändert) 

neu >       250 >        250 

    
 

3. Größenklassen im Konzernabschluss
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Bisher:
Bei Änderung des Konsolidierungskreises besteht ein
Wahlrecht:
§ Anpassung der Vorjahreszahlen oder
§ Angaben im Anhang, die einen Vergleich ermöglichen

(§ 294 Abs. 2 Satz 2 HGB)

Neu:
Verpflichtungen zu Angaben im Anhang, da § 294 Abs. 2 Satz 2 
HGB gestrichen wurde.

4. Änderung des Konsolidierungskreises
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Bisher:
Kapitalkonsolidierung kann erfolgen nach:
§ Erwerbsmethode (§ 301 HGB) oder 
§ Interessenzusammenführungsmethode (§ 302 HGB)

Neu:
Kapitalkonsolidierung ist zwingend nach der Erwerbsmethode 
vorzunehmen (§ 301 Abs. 1 HGB-E), und zwar in der Form der 
Neubewertungsmethode. Die Buchwertmethode darf nicht 
mehr angewandt werden

5. Abschaffung der Interessenzusammenführungsmethode
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Bisher:
Erstkapitalkonsolidierung kann auf folgende Zeitpunkte erfolgen:
§ Erwerbszeitpunkt
§ Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung des TU in KA oder
§ Bei sukzessivem Erwerb zum Zeitpunkt zu dem das 

Unternehmen TU geworden ist (§ 301 Abs. 2 HGB)
§ Nach DRS 4 nur Erwerbszeitpunkt zulässig

Neu:
§ Erstkonsolidierung ist auf den Erwerbszeitpunkt vorzunehmen

(§ 301 Abs. 2 HGB-E), d. h. in der Regel Erstellung von 
Zwischenabschlüssen erforderlich

§ Bei sukzessivem Anteilserwerb sind die Zeitwerte der einzelnen 
Vermögensgegenstände und Schulden jeder Transaktion relevant

§ 1 Jahr erfolgsneutrale Anpassung möglich

6. Erstkonsolidierung auf Erwerbszeitpunkt
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Bisher:
§ Abschreibung zu mindestens 25% in jedem der 

Aktivierung folgenden Geschäftsjahr
§ Planmäßige Abschreibung auf die Nutzungsdauer
§ Offene Verrechnung mit den Rücklagen (§ 301 Abs. 1 

HGB)

Neu:
Zwingende planmäßige Abschreibung über die Nutzungsdauer 
(§ 309 Abs. 1 HGB-E), ggf. außerplanmäßige Abschreibung

7. Abschaffung der erfolgsneutralen Goodwill-
Behandlung aus der Kapitalkonsolidierung
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§ 306 HGB-E:

§ Nunmehr Temporary-Konzept und Ansatzpflicht für 
aktive und passive latente Steuern

§ Keine Abgrenzung aus erstmaligem Ansatz eines 
Goodwill oder eines negativen Unterschiedsbetrages

8. Latente Steuern
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Bisher:
§ Keine expliziten Regelungen im HGB. Nach DRS 14 galt 

Konzept der funktionalen Währung.

Neu:
§ Modifizierte Stichtagskursmethode (§ 308a HGB-E)
§ Umrechnung aktiver und passiver Bilanzposten am 

Konzernstichtag zum Devisenkassakurs
§ Eigenkapital wird zu historischen Kursen umgerechnet
§ Umrechnungsdifferenz ist als „Eigenkapitaldifferenz“ aus 

der Währungsumrechnung innerhalb des Eigenkapitals 
nach den Rücklagen erfolgsneutral zu erfassen

§ Bei Veräußerung des Tochterunternehmens ist der Posten 
erfolgswirksam aufzulösen

9. Fremdwährungsumrechnung
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Bisher:
Wahlrecht nach § 312 Abs. 1 HGB für Bewertung nach
Equity-Methode:
§ Buchwertmethode oder
§ Kapitalanteilsmethode mit Anschaffungskosten-

restriktion (§ 312 Abs. 1 HGB)

Neu:
§ Nur noch Buchwertmethode ist zulässig
§ Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und 

dem anteiligen Eigenkapital sowie darin enthaltene 
Geschäfts- oder Firmenwerte sind im Anhang anzugeben
(§ 312 Abs. 1-3 HGB-E)

10. Abschaffung der Kapitalanteilsmethode für 
assoziierte Unternehmen
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Finanzielle Verpflichtungen

Angabe von Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von 
nicht in der Konzernbilanz enthaltenen Geschäften der 
Konzernunternehmen, soweit dies für die Beurteilung der 
Finanzlage des Konzerns notwendig ist. 

§ 314 Abs. 1 Nr. 2 HGB-E.

11. Änderungen im Konzernanhang
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Bisher:
§ Nur kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen das 

Gesamthonorar angeben ( § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB)
Neu:
Alle Konzerne müssen das von dem Abschlussprüfer des Konzern-
abschlusses berechnete Gesamthonorar angeben
(§ 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB-E). Aufgeschlüsselt in 
§ Abschlussprüfungsleistungen
§ Andere Bestätigungsleistungen
§ Steuerberatungsleistungen
§ Sonstige Leistungen

Vergütungen des Abschlussprüfers

11. Änderungen im Konzernanhang
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Finanzinstrumente

Besondere Anhangsangaben für:

§ Über dem beizulegenden Zeitwert ausgewiesene 
Finanzinstrumente (§ 314 Abs. 1 Nr. 10 HGB-E)

§ Nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte derivate 
Finanzinstrumente (§ 314 Abs. 1 Nr. 11 HGB-E)

§ Mit dem beizulegenden Zeitwert bilanzierte derivate 
Finanzinstrumente (§ 314 Abs. 1 Nr. 12 HGB-E)

11. Änderungen im Konzernanhang
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Geschäfte mit nahe stehenden Personen

Angabe der nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande 
gekommenen Geschäfte des Mutternunternehmens und seiner 
Tochterunternehmen mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen, die für die Beurteilung der Finanzlage des Konzerns 
notwendig sind (§ 314 Abs. 1 Nr. 13 HGB-E)

Ausgenommen sind Geschäfte mit und zwischen mittel- oder 
unmittelbar in hundertprozentigem Anteilsbesitz stehenden in 
einen Konzernabschluss einbezogene Unternehmen.

11. Änderungen im Konzernanhang
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Forschungs- und Entwicklungskosten

Angabe des Gesamtbetrags der Forschungs- und Ent-
wicklungskosten des Geschäftsjahres sowie der davon auf 
selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 
entfallende Betrag, jeweils aufgegliedert in Forschungs- und 
Entwicklungskosten (§ 314 Abs. 1 Nr. 14 HGB-E).

11. Änderungen im Konzernanhang



104

Bewertungseinheiten

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten ist anzugeben:

§ welche Arten von Bewertungseinheiten wurden zur 
Absicherung welcher Risiken gebildet und

§ inwieweit der Eintritt der Risiken ausgeschlossen ist

§ soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht 
werden (§ 314 Abs. 1 Nr. 15 HGB-E)

11. Änderungen im Konzernanhang
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Pensionsrückstellungen

Zu den Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen 
sind folgende Angaben notwendig:

§ das angewandte versicherungsmathematische
Berechnungsverfahren

§ die grundlegenden Annahmen der Berechnung wie
- Zinssatz,
- die erwarteten Lohn- und Gehaltssteigerungen,
- die zugrunde gelegten Sterbetafeln

(§ 314 Abs. 1 Nr. 16 HGB-E)

11. Änderungen im Konzernanhang
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Saldierung von Vermögen und Schulden

Im Fall der Verrechnung von Vermögensgegenständen und 
Schulden (§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB-E) sind folgende Angaben 
zu machen:

§ AK und beizulegende Werte der verrechneten 
Vermögensgegenstände

§ Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden sowie

§ die verrechneten Aufwendungen und Erträge
(§ 314 Abs. 1 Nr. 17 HGB-E)

11. Änderungen im Konzernanhang
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Haftungsverhältnisse

Über die Existenz von Haftungsverhältnissen muss berichtet 
werden.

Zusätzlich muss nun über die Gründe der Einschätzung
des Risikos der Inanspruchnahme berichtet werden
(§ 314 Abs. 1 Nr. 19 HGB-E).

11. Änderungen im Konzernanhang
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Kapitalmarktorientierte Konzerne müssen über wesentliche 
Merkmale des internen Kontroll- und des internen Risiko-
managementsystems im Hinblick auf den Konzern-
rechnungslegungsprozess berichten (§ 315 Abs. 2 Nr. 5 
HGB-E)

12. Änderungen im Lagebericht
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VII. Auswirkungen auf die Abschlussprüfung/Aufsichtsrat

Schwerpunkte:
§ Verpflichtung zur Anwendung der ISA (§ 317 Abs. 5 HGB-E)
§ Verpflichtung zur Prüfung und Dokumentation der Arbeiten der 

Abschlussprüfer von einbezogenen Tochterunternehmen
(§ 317 Abs. 3 HGB-E)

§ Einführung einer Netzwerkdefinition (§ 319b HGB-E)
§ Pflicht zur internen Rotation für den verantwortlichen Partner bei der 

Prüfung von kapitalmarkorientierten Unternehmen, auch bei 
Nichtunterzeichnung (§ 319a Abs. 1 Nr. 4 HGB-E)

§ Pflicht zur Einführung eines Prüfungsausschusses bei 
kapitalmarktorientierten KapG, die keinen Aufsichtsrat oder 
Verwaltungsrat haben (§ 324 Abs. 1 HGB-E)

§ Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrates muss über Sachverstand 
zur Rechnungslegung/Abschlussprüfung verfügen (§ 324 Abs. 2 
HGB-E in Verbindung mit § 100 Abs. 5 AktG-E)
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Schwerpunkte:

§ Verbot des Wechsels zu einem Mandanten innerhalb von
2 Jahren ab Mandatsbeendigung (§§ 43 Abs. 3, 133a WPO-E)

§ Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers in der 
Hauptversammlung ist auf die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses zu stützen (§ 124 Abs. 3 AktG-E)

§ Abweichungen vom Corporate Governance Kodex sind zu 
erläutern (§ 161 AktG-E)

§ Berichterstattungspflicht des Abschlussprüfers an den 
Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss wird konkretisiert insb. 
wesentliche Schwachpunkte IKS/mögliche Befangenheitsgründe 
(§ 171 Abs. 1 AktG-E)

VII. Auswirkungen auf die Abschlussprüfung/Aufsichtsrat
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VIII. Bilanzpolitik

§ Verlust von bilanzpolitischem Gestaltungspotential bei 
Einschränkungen zu den Abschreibungen und dem Wegfall 
von Rückstellungen und Sonderposten mit Rücklageanteil

§ Ermessen bei der Abgrenzung zwischen Forschungs- und 
Entwicklungskosten

§ Ermessen bei der Prognose künftiger Preis- und 
Kostensteigerungen

§ Verteilung des Zuführungsbetrages bei 
Pensionsrückstellungen

§ Entscheidung, ob Beibehaltung oder erfolgsneutrale 
Rückgängigmachung von Abschreibungen
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VIII. Bilanzpolitik

§ Entscheidung, ob Beibehaltung oder erfolgsneutrale 
Auflösung von Aufwandsrückstellungen

§ Vorzeitige Anpassung an die Neuregelung durch 
Wahlrechtsausübung

§ Letztmalige Inanspruchnahme von Wahlrecht mit 
anschließender Ausübung der Übergangsoption
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IX. Ausgewählte Übergangsregelungen
§ Anwendungsvorschriften: Art. 65 und 66 EGHGB-E

§ Grundsätzlich gilt das BilMoG für Geschäftsjahre die ab dem 
31. Dezember 2008 beginnen. 

§ Schwellenwerte und Befreiung von Einzelkaufleuten gemäß
241a HGB-E gilt für Geschäftsjahre, die ab dem
31. Dezember 2007 beginnen. 

§ Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wegen geänderter 
Rückstellungsbewertung können bis zum 31. Dezember 2023 
in Jahresraten angesammelt werden. Restbetrag ist im 
Anhang anzugeben.

§ Auflösungsbeträge sind in Gewinnrücklagen einzustellen oder 
Beibehaltung der Rückstellung und Verrechnung mit  
Zuführung zukünftiger Geschäftsjahre.
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§ Aufwandsrückstellungen, Sonderposten mit Rücklageanteil, 
bestimmte Rechnungsabgrenzungsposten können beibe-
halten werden oder unmittelbare Einstellung in die Rücklagen

§ Abschreibungen können fortgeführt werden oder unmittelbare 
Einstellung in die Gewinnrücklagen

§ Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
können nur aktiviert werden, wenn mit ihrer Entwicklung nach 
dem 31. Dezember 2008 begonnen wurde

§ Bilanzierungshilfe nach § 269 HGB kann fortgeführt werden 
und ist zu mindestens einem Viertel abzuschreiben 

IX. Ausgewählte Übergangsregelungen
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§ Neuer Herstellungskostenbegriff gilt nur wenn mit Herstellung 
in dem nach dem 31. Dezember 2008 beginnenden 
Geschäftsjahr begonnen wurde. 

§ Manche Vorschriften gelten aber schon für nach dem 29. Juni 
2008 oder 5. September 2008 beginnende Geschäftsjahre 
(vgl. Art 66 Abs. 6 EGHGB-E).

IX. Ausgewählte Übergangsregelungen
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Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG)

Vielen Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit


